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Politische Straf justiz in der frühen 
Bundesrepublik 
Eine historische Ortsbestimmung 

Der Autor gehL der Frage nach, ob sich AtlSSagen über typische Mer,~male deI' 
poluischen SLrafJustiz in den fünfziger Jahren machen lassen. Er zeigt, daß 
Straferlasse für NS- Tater und Strafverfolgung von Kommunisten her·vorra­
gendes Mel'kmal eITler Justiz UlMen, deren Mug/ieder die Verdrangtmg der 
eigenen Vergangenheit konsequent betl·ieb. Hintergrund dieser Vergangen­
heitspolüik war die Tatsache, daß schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg 
ehemalige NS-Richu)' und -StaalSamJdlte in die Justiz zuru.ckkehrten. Diese 
konnten auf jHY/.Stische Interpretationen ztfriickgrc:i[en, die ihnen von einer 
konse1'Vativen Rech tS'wlssenschaft geliefert wurde, die ebenfalls eine gl'und­
sätzlzche Emetferung nach dem Krieg vendmnt halte. 

Die Red. 

I. Epochenjustiz als Problem 

Von der politischen Straf justiz in der Ara Adenauer kann man mit ei nigem Recht 
behaupten, dafl ihr Zügc von Epochenjustiz anhafteten. Das politische Strafrecht und 
die Instanzen, die nach dem Zweiten Wcltkricg für seine Neufassung und Durch­
führung verantwortlich waren, sahen sich umstellt von der Hinterlassenschaft der 
NS-Zeit und eingeklammert in Beginn und Verlauf des Kalten Krieges, dcr wr 
Teilung der Welt führte. Es gibt sicherlich viele Argumente für die These, daß die 
politische Straf justiz in der frühen Bundesrepublik als eine Art geschichtlich vcran­
laßter ,Betriebsunfall< geschcn werden muß, - Bctriebsunfall in dem Sinne, daß sie 
nicht dem Idealtypus ciner rechtsstaatlichen Strair.:chtspflcgc entsprach. Geht man 
freilich von der Topik des Begriffs 'politischc Straf justiz< aus, weitet sich der Blick und 
das Verhältni s von Politik und Strafrecht gewinnt an Tiefenschärfe. Wenn es eine 
Symptomatologie des politischen Strafrechts gehen sollte, wäre für eine solche Lehrc 
vom krankenden Recht desscn gcschichtlicher Weg Baustcin und Prüfstcin wgleich. 
Wolfgang Naucke hat mchrfach die "Perversion<, des N S-Strafrcchts, die Freigabe 
von Terror durch das Recht, ,.um Anlaß genommen, vor einer Fehleinschätzung zu 
warnen: daß in der Geschichte der neuercn Rechtsentwicklung die dreißiger Jahr~ nur 
Erratum gewcsen seien.' Die »Machrnähe des Strafrechts«, hervortretend besonders 

, W Ifg.'ng ,," ck • • D ,e Aufhebung d S Sl rafrcch,hchen A nal ögievcrbolS '93 S, 11\; NS-Rech, on h,Slons her 
Per pckt>yc. Munehen ' 9' " S. 7 ' - IOS; d~," , NS-Sorafrccht· PeryerslOn oder TlW ·ndu ng f.,lI moderner 
Krimlll alpoitt ik?, ,n: R« htshl<tomches Journal ( , , ) '992, 5. 279-292: ygl. T hom:l$ Vom,b"",n, Akmell. 
Be~u&e nall nal oz,nlis!lScher S!nfgcsclZgcb n~, on: l Ien ben Osccndor!(Hg.), Strafv erfo lgung und Straf­
,erz, ht. Feslschrift zum "SI.hrigen Besrehen der Sla.! .nwaltschaft Schlesw 'g-llol"cin. Koln '992, 
5· 7 ' -91. 
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220 im 20. Jah rhundert, sei sein Ken nzeichen. Gehe man von diesem Befund aus, müsse 
die Schlußfolgerung lauten: .Dos Strdrecht ist vor und nach dem Jo.Januar 1933 
Organisation und Verstärkung politischer Macht. Nicht das Strafrecht hat sich ge­
ändert, sond ern die Politik hat sich geändert und ist auf ein Strafrecht gestoßen, das 
sich "uf Änderun g von Politik einrichten konnte.« '\Iaueke hat mit dem Blick auf die 
Fließbewegungen des Strafrechts im Raum der politischen Geschichte der NS-Justiz 
ihren lange Zeit VOn der Rechtsgeschichte behaupteten Fnklavencharakter abgespro­
chen. Sieht man, das ist hier das Argument, die politische Straf justiz der Jahre 1951 bis 
t968 zu sta rk durch die Brille eines ,Betriebsunfalls<, würde s ich der von Naucke 
korrigiene kog niti ve Fehler w iederholen. Nationalsozialistisches Strafrecht wäre 

dann pervertiertes Str"freeht, bundes republikanisches Str"h'echt armi ertes St rafrec ht, 
für die Frage nach Konst"ntcn und Konstantem der deutschen Strafrec htsentwick­
lung, nach dem, was sich nicht auf die jeweil ige Zeitspanne verrechnen läß t, wenig 
gewonnen. Kann man jenseits einer isolierenden Betrachtungsweise Aussagen über 
typische Merkmale politischer Straf justiz machen, Merkmale, die in den fünfziger 
Jahren in einer spezifischen Kombination begegnen? 

In den grundlegenden Untersuc hungen zur Justizgeschichre der Bundesrepublik 
Deutschland ist überzeugend das zeitgesc hichtliche Umfeld herausgearbeitet wor­
den, das auf das Auftaktgesetz politischer Strafjsutiz, das Strafrechtsänderungsgesetz 
vom 30. August 1951, eingewirkt hat. Es fixierte vor dem H imergrund des OSt- W'CSl­

Konflikts die Strafvorschriften gegen Hochverra t, Staatsgefährdung und Landesver­
rat und verlangte der Justiz. in Relation zur historischen Situation politische Leistun­

ge n ab. Die Bundesrepublik, das hat Reinhard Schiffers gezeigt, war auf dem Weg zu 
einer eigenständigen ,Staatsräson', und das po litische Strafrecht sollte diesen Weg 
abschirmen" Geschichtliche Erfa hru ngen überlagerten sich mü »zeit- und situati ons­
gebundenen« Strategien. "Die geschichtlichen Erfahrungen und Wertvorstellungen 
aus der Weimarer Republik und aus der Zeit des Nationalsozialismus drückten ... der 

Strafgesetzgebung von '949-195' ihren Stempel auf. «' Auch bei seiner Analyse der 
vor all em gegen Kommunisten gerichteten Strafpraxis wählte Alexander v. Brünneck 
den Nationalsozialismus als histo rischen Rcferenzzeitrau m. "Die praktische Bedeu­
tung der rechtsstnatlichen Form für di e Kommunistenverfolgung bestand also in 
einem relativen Schutz vor willkürlicher und übermäßiger Verfolgung. Alle in die 
grundsätzliche Geltung des ~echtsstaatlichen Anspruchs bewirkte eine Begrenzung 
der Politischen Justi". Gegenüber prinzipiell ni cht rechtsstaat.lich verfaßten Formen 
politischer Verfolgung, wie z. B. der des Nationalsozialismus, besteht somit eine 
strukturelle Differenz, ein qual itativer unel nicht nur ein quantitative r Unterschied. 

Die Versuche der Kommunisten, di e Politische Justiz der Bundesrepubl ik mit der des 
:-Jationalsozialismus auf eine Stufe zu stellen, verfehlen daher das Spezifische der 
Politischenjustiz in der Bundesrepub lik. «' Es ist verständlich, daß nach '945, bed ingt 
durch die Wirkungswucht nationalsoziali stischen Strafunrechts, nur die Tendenzen 

der Strafrechtsentwicklung in den Blick gerieten, die mit dem Jahr '933 oder den 
Kri senjahren der späten Weimarer Republik einsetzten. Für eine historische Ein­
ordnung der politischen Straf justiz in der Bundesrepublik aber ist eine Blickerweite­

rung angezeigt. Die Frag~, die zu stell en ist , lautet: Reduziert sich das Spezifische der 
politischen Justi z besonders in den fünfziger Jahren auf die Spezifika deutscher 
N ac hkri egsg,eschi chte, ode r bildet sich hi er etwas für die Langzei rgeschichre poli-

2. N{/rfC~k('. S~S rr;;ltrcch f (fn. I). S.l S4. 
3 RClnh;ud SdJlfft rr, Zw~chen Burgcrfrelhcl l und SraillS5Chl!!'1.. \'(I 1 C'd ~rhcrstdlung und cu f.l.Ssung des 

politischen Srn frcchts 111 der Bundcsn:publik Deulschbnd ' 949- 1?51, Ous.stldorf t989, S, H4 f. 
4 Ebd .. S.JJG 

Atc:< ander \" i3 rt1lll11:ck, Pollti.sche Jl!sliz [;egen Kommu01Slcn in der Bundesrepubhk Dcut$chl:llfld 1949-
(968. Frolllk fl.lrt a.M. 1975, S. ;6J. 
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ti scher Justiz in Deutschland generell Kennzeichnendes ab, eingekleidet in eine 
besondere historische Konfliktsituation' Ein angemessener Zugriff auf die politische 
Straf justiz in der Bundesrepublik hat nach beidem zu fragen: nach Situations- und 

Traditionsprägun~en. 

Otto Kirchheimer, der Nestor politischen Nachdenkens über politischejustiz, hat für 

diese eine Formel von geradezu phänomenologischem Anspruch aufgestellt: »Von 
politischer Justiz ist die Rede, wenn Gerichte für politische Zwecke in Anspruch 

genommen werden, so daß das Feld politischen Handeins ausgeweitet und abge­
sichert werden kann. Die Funktionsweise der politischen Justiz besteht darin, daß das 

politische Handeln von Gruppen und Individuen der gerichtlichen Prüfung unter­
worfen wird. Eine solche );erichtliche Kontrolle des Handeins strebt an, wer seine 
eigene Position festigen und die seiner politischen Gegner schwächen will.«' Politi­

sche Justiz, so könnte man verkürzend sagen, hat es mit politischer Gegnerschaft zu 
tun. Doch ist es nur der politische Gegner, den sie im Visier hat, oder orientiert sie sich 
nicht auch an jener Konfiguration, in der nach earl Schmitt das Wesen des Politischen 
liegt: ,111 der Unterscheidung von Freund und Femd" Für die Analyse der politischen 
Straf justiz ist n.icht nur der politische Feind, sondern auch der politisc.he Freund eine 

wichtige Beziehungsgröße. Letzterer läßt das Erscheinungsbild politischer Strafjusliz 
komplexer werden; es geht zwar in erster Linie un1 die Insrrumentalisierung der Justiz 

durch die Politik, aber auch um Grundierungen von Politik durch die Justiz. 
Zwei Zeitbereiche sollen als Folie für den Grundriß politischer Straf justiz in der 

Bundesrepublik di ent n. Die Jahre vor der Revolution von 1848/49 sind justizpoli . 
tisch von nicht geringerem Interesse als die nach der Revolution von 19181r9.Auch 
weiter zurückliegende Epochen der Strafrechtsgeschichte können Impulsgeber für 

Fragestellungen der ,Juristischen Zeitgeschichte, sein. 

I I. Justizepochen 

I I. I Vormärz 

Ono Kirchheimer hat die politische Straf justiz als den »ephemersten aller Justiz­
bereiche« bezeichnet; »die geringfügigste historische Verschiebung kann alles, was sie 
vollbringt, zunichte machen.«' Umgekehrt könnte man sagen, erst historische Ver­

schiebungen bringen die politische Straf justiz in Position, machen aus ihr eine WaHe 
der Politik. Gerade im frühen 19. Jahrhundert war die Justiz eingebunden in die 
Richtungsänderungen des politischen Lebens. Die Französische Revolution hatte 
[789 das E nde des ancien regime eingeleitet, aber in Napoleon einen Erben gefunden, 
der die europäische Staatenwelt dem Diktat seines M achtanspruchs unterwarf. 1815 
war nach mehreren Staarenkriegen, die sich zu einClTI >Befreiung!ikrieg< der europäi­
schen Völker ausweiteten, die Herrschaft Napoleons gebrochen, der Imperator als 
Verbannter politisch ausgeschaltet. Ein Neuanfang schien anzustehen, eine Neure­
gelung der nationalen Frage wie auch der Verfassungsfrage, gleichsam als Prämie für 
die Abschüttelung von Fremdherrschaft. Die Erwartungen der europäischen Völker 
·wurden enttäuscht; besonders groß war die Enttäuschung in dem Staat, der sich, wenn 

6 Otto Klfchhmncr, Polit ische Justiz Verwendung juristischer V(' rfanrcnsmoglichh·\tc n zu polit ischen 
Zwecken, Ncuwiea 1965, S. 606. 

7 C.l d Sclm Zl/l., Der Begriff dl'$ Politis..:hcll, Text von [932 mir einem Vorwort und drt::i Corollarien, Berlin 
196.h s. ,6 f. 

S Km:bhl'm) Cl~ Po huschc J \l~tIZ (Fn. 6), S. 611 . 

22 J 
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222 auch spät, an die Spitze der l'eldzügc ßCßen Napoleon gestellt hatte: in Preußen. Der 
Wiener Kongreß von 181 5 besiegelte die althergebrachte politische Ordnung, und die 
Schlußakte der Wiener Ministerkonferenzen vom 15. Mai 1 X20 faßte sie in eine 
rechrliche Form, die das monarchische Prinzip zum politisch nicht antastbaren 
Basisprinzip des politischen Lebens erhoh. Die deutschen Staaten schlossen einen 
Bund, dessen Bundesorgane nach Frankfurt verlegt wurden; er war eine Staarenal­

lianz gegen Fortschrittsbestrebungen, die aus dem Raum der Gesellschaft erwuchsen. 
Das Verfassungsleben wurde, unter Bruch gegebener Verfassun~sversprechen, auf 
seinem vorrevolutionären Zustand eingefroren. Im entscheidenden Artikel der Wie­

ner Schlußakte heißt es, daß "die gesammte Staats-Gewalt in dem Oberhaupte des 
Staats vereinigt bleiben « müsse, ein völkerrechtlich verbindlicher Blankoscheck für 
die monarchische Souveränität' 
Das Zeitalter der Restauration, dessen Auftakt kurz angerissen wurde, war auch ein 

Zeitalter politischer Repression. Sie richtete sich gegen eine Verfassungsopposition, 
deren Träger die akademische Intelligenz war. Diese suchte das Erbe der Befreiungs­
kriege zu wahren und durch Organisation und Aktion die Politik der Kabinette 7-U 

konterkarieren. Die an den deutschen Universitäten sich bildenden Burschenschaften 
waren der Kern der gegen den Deutschen Bund gerichteten Opposition. Ein deut­
scher Einheitsstaat im Gehäusc einer Verfassung, die das Volk an der politischen 
Willensbildung beteiligte und Jem Einzelnen Grundrechte garantierte, das war ein 
Programm, das die bestehenden Gewalten als »demagogische U mtriebe« in die Nähe 
von ,Staatsverbrechen< rück ten. Das Wartburg-Fes t von 1817 und das H ambacher 
Fest von 18)2 waren Akte mächtiger verbssungsoppositioneller Repräsentation, 

getragen von der Unbedingtheit politischen VeränderungswiIJens. Die Reaktion 
der im Deutschen Bund unter der rührung Österreichs und Preul~tns zusammen­
geschlossenen Staaten zeigte die gleiche Unbedingtheit im Festhalren an historisch 
bereits abgestorbenen politischen GlaubenssävCIl . Durch Universitäts- lind Presse­
gesetze, aber auch durch den Einsatz de.' Strafrechts suchte man die im stadtbürger­

lichen Milieu verankerte studenrische Opposition politisch mundtot zu machen. Die 
Julirevolution von 1830 in Frankreich schürte die Befürchtungen der Herrschenden 
in Deutsch.land, der sog. ,Frankfurter Wachensturm< vom April T833, mehr »lokaler 

Tumult" als großangelegter Anschlag auf den Bundestag, ließ sie geradezu in Panik 
geraten. '0 In dieser Zeit der Machtverunsicherung, der Intensivierung politischer 
Konflikte, wuchs der Bedarf an politischer Straf justiz. Am preußischen Beispiel 
soll gezeigt w erden, wie das politische Strafrecht als Medium benutzt wurde, die 
Justiz für die Machterhalrungsinreressen der Politik verfügba r zu machen. 
Politische Straf justiz und politi sches Strafrecht sind Abschnittspartner im geschicht­
lichen Leben. Geraten sie aus dem Gleichschritt, greift die Politikein. Das Allgemeine 

Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 war eine Rechtsschöpfung des 
aufgeklärten Absolutismus, dem die Ordnung der Gesellschaft mehr am Herzen 
lag als eine potentielle Unordnung in der Politik ." Gerade der ,Zwey,e Abschnitt< 
seines ,Zwanzigsten Titels" der "Von Staatsverbrechen überhaupt und vo m Hoeh­

venarhe insbesondere« handelt, zeichnet sich durch gesetzgeberische Gelassenheit 
aus. Es heißt hi er: "Die freywillige Handlung eines Unterthans, durch welche der 

Staat oder dessen Oberhaupt unmittelbar beleidigt werden, heißt ein Staatsvcrbre-

9 Schlufhktc der Wiencr Mmtncrkonfcrt' Jlzen vom J~. Mal I ZC, m: Ernst Rudolf f-I/fbc,. {llg.), Doku!11l':u(' 

z.ur demsehen Ver(:\ssungsgt'schlchtl: .. Bd. f , Deut~(hC' Verhssunssdo k\Jmcmc I O,l- d! SO, Stung;u[ 1961, 
S. S I rr., hier S_ S • 

10 Ernst Rudolf Hil ber. Deuud1c Verf;tuungsgt:schic htc selr 1789, Bd. Il, Ocr Kampr um Einheit und 
Y:rclhl'it 18"0 bl ... 18 50, Stuttgan 19601 , S, 16" H, 

11 AligemeirH'$ Landrecht fu r el u:' Preußischen Stauen von '794. Mn eUler Einfuhrung von H~lns Hatten­
hauer, Fl"1nkrun: a.M. 1970, 5. 669 f, 
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ehen. Ein Unternchmen, welches auf eine gewaltsame Umwälzung der Verfassung des 
Staats, oder gegen das Leben oder die Freyheit des Oberhaupts abzielt, ist Hochver­

rath . Wer sich dessen schuldig macht, soll nach Verhältniß :\(:iner Bosheit, und des 
angerichteten Schadens, mit der härtesten und schreckhaftesten Leibes- und Lebens­

strafe hingerichtet werden.« (ALR, Titel 20 §§ 9 1-93) Die Besorgnis des preußischen 
Geset7.gebers vor einem Umsturz der monarchischen Ordnung war im späten 
18. Jahrhundert nicht sehr groß. 1826 dagegen, als man mit der Revision des AII­

gemelnen Landrechts begann, kam dem politischen Strafrecht Priorität zu." Die 
historische Situation hatte Konfliktzonen entstehen lassen, die den Griff nach dem 

Strafrecht in den Augen des Staates erforderlich machten. Der preußische Gesetz­
gebu ngsminister von Kampt7. (1769- 1 849) war der entschiedenste Verfechter einer 

Nicderknüppelung der politischen Opposition mir Hilfe angewandten politischen 
Strafrechts. I) Schon nach dem Wartbu rgfest in der Demagogenverfolgung aktiv, 

nutzte er in den dreißiger Jahren sein Ministeramt, dem politischen Strafrecht einen 

neuen Zuschnitt ZU geben und die politische Straf justiz an die Kette der Restaura­
tionspolitik zu "' gen. C'lIler von Kampt>.' Vcrantwurtung wurde im Dezember 18 J3 
der ,Revidirte Entwurf eines Strafgesetzbuches für die König!. Preußischen Staaten< 
erstellt, der die Hochverratsbestimmungen des Allgemeinen Landrechts ohne die 

geringsten Rechtsskrupel den aktuellen Bedürfnissen der Politik anpaßte. '" Hoch­
verrat war jet7.! ein U nternehmen, das darauf abzielte, »eigenmächtig« die Verfassung 
des Staats zu ändern . Das Kriterium der »gewaltsamen Umwälzung« wurde fallen­

gelassen, um die Verfolgun~sschwelle gegenüber den Feinden der Verfassung zu 
senken. " Die Veränderung der Staatsverfassung«, heißt es in den ,Motiven< zu diesem 
Entwurf, »braucht, um hochverrätberisch zu seyn, nicht notbwendig gewaltsam 

bewirkt zu werden, und eben so wenig ist eine gewaltsame immer eine hochverrät­
herische; den Charakter des Hochverraths erhält sie nur dadurch, daß diejenigen, 
welche sie untcrnebmen, dazu nicht befugt sind, sondern eigenmaclmg handeln." q 
Der versuchte Hochverrat wie auch die »Anstiftung von Verbindungen zu boch­

verrätheriseben Zwecken« sollte als " vollendeter Hochverrarh« geahndet werden. 
Lapidar heißt ~s dazu in den ,Motiven<; »Es liegt wohl von selbst vor, daß nach 

vollendetcm Hochverrath" von der Bestrafung desselben und der siegreichen Hoch­
verräther die Rede nicht mebr se)'n könne.« Für dieses -scheußlichste und schreck­
lichste allcr Verbrechen« hielt man an der »geschärften Todesstrafe«, d. b. an der »des 
Rades" fest. Man wollte den Hochverrat »nicht bloß mit der Strafe des, an einem 
Privatmann verübten, Mordes belegt« wissen. 

Kamptz machte das Recbt zum Einfallstor der Politik. Der gravierendste Eingriff in 
das bestebende Staatsschmzrccht lag darin , daß allcb derjenige als Hochverräter 
anzuseben und zu bestrafen sei, »welche r eines, auf die eigenmächtige Veränderung 
der Vetfassung des deutschen Bundes oder auf die Verkleinerung des Bundesgebiets 

abzielenden, Unternehmens sich vorsätzlieb schuldig macht." Dieser Paragraph war 
eine Art Totschlagparagrapb für die politische Opposition. Der preußische König, 
Friedrich Wilhelm 1lI., billigte ihn in einer Kabinerrsordre vom 6. April t8)4 ."6 - Ein 

Unternebmen zur gewaltsamen Umwälzung de r Verfassung des deutschen Bundes« 
sei zugleicb als ein »gegen Meinen Staat« gerichtetes anzusehen. Es ging in den 

12. GesetzreVISIo n (1 S 2 5-184 ) , 1. Abteilung, Straf- und Sl ra fprozcßrcclH. Bd. 3: StI'df· und SrrafprozcJ1rccht 
(Ministerium Kampt z.~ 1 33- 18J7), hg. von Jurgcn Rl'ggt , LH: .. c1ucnStclfl 1984 . S. 1(; 1-164. 

I} ZU Kamptz \.gl. Ernst Rudolf Hubt'y. Deutscbe V{'rbssungsgcschkhu~ seit , 78',. Bd. l, Reform und 
Rcst3unuon 1789 b,s 1830, Stuug.m 19672, .I .. .: f. 

14 G esetzreVISIon ( on. 12), Bd.; . S. 2.1 r. 
I ~ Mouve zum revidierten E!Hwurf des Strargesetzbuchs rur die Preußischen Sl:1;l lCn (dIJJ)t in: Gese!"z­

revIsion (Fn. I :z.), Bd. 3, S. 291 - 296 
16 Gesclzrevuion (Fn. 12), Bd. 3, S. 19. 
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dreißigcr Jahren des vorigen JahrhundertS weniger um die Verfassung des Staates als 
um die Inhalte sei ner Politik. Um si~ sollte das Strafrecht einen Schutzwall bilden. Es 
sollte verhindern, so steht es in den ,Motiven<, daß Prell.Ben jemals aus dem Deutschen 
Bund ausscheren und sich »einer beabsichtigten anderweit.igen Gestaltung Deutsch­
lands « öffnen könne. 
Ob,vohl politisch fast alles auf ein preußisches Strafrechtsänderungsgesetz zulief, 
blieb es bis 1851 , als unter dem Vorzeichen des 1848 erstrittcnen Konstitutionalismus 
ein neues 'Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten< zustande kam, bei den Be­
stimmungen des Allgemeinen Landrechts. Für die politische Straf justiz freilich waren 
die EingriHsversuche ins politische Strafrecht keineswegs folgenlos. Hier wurde ihr 
die Linie des Handelns vorgegeben. Sie legte nach dem Hambachet Fest und nach 
dem hochgespielten ,Frankfurter Wachensturm< in Verfahren gegen Burschenschaft­
Ier das bestehende Recht im Sinne der beabs ichtigten Rechtsänderung alls. '7 Spekta­
kuläre Urteile, wie der Schuldspruch des Berliner KammergerichtS vom Jahre 1836 
gegen 204 Studenten wegen der Teilnahme an hochverräterischen U nternehmungen, 
zeigen die politische Willfährigkeit der Justiz. Sie handelte auS dem Geist einer 
politisch motivierten Rcchtsmanipularion. Der »Alltag der Gerichte« ist h.ier be­
zeichnender als einzelne herausgehobene Verfahren , die den »liberalen Nimbus« der 
preußischen Richtcrschafr begründeten." 
Der Vormärz, auf den ein Blick geworfen wurde, weist Rechtsänderungen als In­
dikator eines wachsenden politischen Drucks aus, der auf der Justiz liegt. Zeiten von 
Strafrechtsänderungen sind die Hochzeiten der politischen Straf justiz. Sie stellt nicht 
nur dem Einzelnen nach, sondern führt auc h zu Veränderungen im Gefüge von 
Oppositionsbewegungen. Der als Feind des Staates stigmatisierte politische Gegner 
verliert einen Großteil seiner Freunde, die eine Richtungskorrekrur vornehmen. Der 
vor und nach 1848 den Kompromiß mit der Monarchie als Staatsform suchende 
bürgerliche Liberalismus ist durchaus mit dem kompromißlosen Handeln der politi­
schen Straf justiz in einen Zusammenhang zu bringen. 

I/.2 Weimar 

1918 war mit dem Ende des Ersten Weltkriegs auch das Ende für die Monarchie in 
Deutschland gekommen. Es ging für die politische Straf justiz fortan nicht mehr 
darum, die monarchische Ordnung gegen die Anhänger der Demokratie zu vertei­

digen, sondern diese gegen Bestrebungen abzusichern, die das Rad der Geschichte 
7.uruckdrehen und dem monarchisc hen Obrigkeitsstaat ein zwei tes Leben einhau­
chen wollten. Die Gesellschaft der Weimarer Republik war von Beginn an stark 

polarisiert. Als Bcfriedungsorgan war die Justiz gefordert, doch, da, iSl bekannt und 
oft beschrieben worden, sie versagte. Die politische Straf justiz verweigerte der 
Republik den erforderlichen Schutz, als besonders gegen Ende der zwanziger Jahre 
die Nationalsozialisten eine Bürgerkriegssiruation provozierten, um aus ihr poLti­
sches Kapital zu schlagen. Gotthard Jasper hat das Verhältnis von Justiz und Politik in 
der Weimarer Republik am gründlichsten untersucht. '9 Sein Befund, knapp zusam-

[7 Huhn', Deutsche Verf~ssung5bC'sc hicht (' (rn. TO), Bd. 11, S. 176 L; \X'olfram S,cmann, .. Dcu15chlands Ruhe, 
Si t.: herheit und Ordnung .. . DIe Anfan!;c dcr pl)htl ehen Poliz.ci 1806-1 866, TubLngcn 1985. S. '90-195. 

! S Vgl. Chrinin~ von Hoa" llberg. D,e r;Ht(~ 1 der nP:\rIcll schen. Ocr L,ber"lLsmu5 der prcußI5c h i.~ n Richter­
SCh.lh I S, s- t S4S149, Gorungen [996. 

r 9 Gonha.rd JaJp~r, Justi z und POIH lk In der WelnlMcr Republik, In: VlcrrclJ:lhrshcftc fur ZcitgcsdtichtC' ( )o) 
' 982, S. J 67- !O~; :lb Quellenwerk sen der rttJuflage von 1966 unentbehrli ch: Heinrich l1am:O'Vf:r u. 
EllSabelh Hamlovtr-Druck, Politi schc: Justiz 191 8-19J.l, BornheimRMcncll 19S7}j vgl. Joac-hlnl Pereil, 
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mengefaßt, lautet: Die politische Straf justiz sei strenge Verurteilungsjustiz gegen 
,links< und milde Abwiegclungsjustiz gegen , rechts< gewcscn, verantwOrtet von einer 
Richterschaft, die keine Erinnerung mehr an ih.ren einstigen, in der Revolution von 
1848 so mutigen Liberalismus hane. Die konservative Gesinnung der Weimarer 
Richter, dic die Justiztraditionen des Kaiserreichs fonschrieben, muß 7.U Recht als 
»w.ichtiger Belasrungsfaktor« der \Veimarer Demokratie angesehen werden.'o. Wäh­

rend im frühen 19. Jahrhundert sich die Justiz im Netz st;1atlicher Rechtspolitik 
verstrickte, entzog sie sich in den Weimarer Jahren eier Durchfüh.rung eines Rechts, 
das durchaus die Chance bot, der Republik Schutz zu bieten. In der Weimarer 

Republik machte die Justiz selber Politik; das ist der Kern politischer Straf justiz in 
di esem Zeitraum. Am Umgang mit den beiden Gesetzen zum Schutu der Republik 

soll dies kurz ve rdeutlicht werden. Fraglos gehören die hier sich findenden Bestim­
mungen nicht zum Inventar eines makellosen Rechtsstaats; doch man muß in der 

Verschärfung der Staatsschutzvorschrilten auch eine Reaktion der Politik aui den 
laschen Umgang der Justiz mit dem Staatsschutz sehen. 
Zwei Kapitalverbrechen waren der Anlaß, den Schutz der »ve rfassungsmäßig fest­
gestellten republikanischen Staatsform« in die Form eines strafrechtlichen Sonder­
gesetzes zu kleiden. Am 26. August 1921 wurde bei Bad Griesbach im Schwarzwald 
einer der prominentesten Parteipolitiker des späten Kaiserreichs und der frühen 
\Veimarer Republik, der dem Zentrum angehörende Matthias Erzberger, VOn zwei 
ehemaligen Offizieren erschossen, die der rechtsradikalen ,Organisati'Jn Consul< 
angehörten. Erzberger war als »Erfüllungspolitiker« verfemt worden, und dieser 
Vorwurf wurde auch Walther Rathenau gemacht. Auch er hatte sich nach dem 

Ende des Krieges für einen erträglichen und ökonomisch tragbaren Frieden einge­
sct7.t, auch er wurde als Reichsaußenminister ein Opfer national.istischer Angriffe und 

starb am 22. Juni 1922 im Kugelhagel ve rblendeter Attentnter. Diese politischen 
Morde an den Repräsentanten der Republik wurden als Anschlag auf die nach 
1918 eingetretene politische Ordnung gewertet. Sie führten zur Verabschiedung 
des Gesetzes zum Schutze der Republik vom 21. Juli '922. Dieses Gesetz wurde 
1927 noch einmal um zwei weitere Jahre verlängert; eine nochmalige Verlängerung 
scheiterte an unterschiedlichen paneipolitischen Kalkülen, so daß am 25· März 1930 

ein ,Zwe ites Republikschut zgese tz< an die Stelle des ersten trat, freilich mit einem 
wesentlich abgesenkten Strafmaß. Die gefährdete Republik hatte sich e.in Gdahren­
abwehrrecht geschaffen, doch der Justizkörper ließ sie im Stich. Will man die Rolle 
werten. die die politische Strafjusliz bei der Destabilisierung der Weimarer Demo­
kratie gespielt hat. gilt es, den Blick auf die NormaHälle der Rechtsprechung zu 

lenken. Die Weimarer Republik ist durch politische Attentate erschüttert worden, 
untergraben wurde sie von der Wühlarbeit ihrer politischen Feinde. Sie fanden die 
politische Straijustiz meist auf ihrer Seite. 
Sowohl nach dem ersten wie nach dem zweiten Republikschutzgesetz soUte derjenige 
zu Gefängnis- und Geldstrafe verurteilt werden, »wer öffentlich oder in einer Ver­
sammlung die verfassungsmäßig festgesteHte republikani sc he Staatsform des Reichs 
oder eine Landes beschimpft oder böswillig und mit Überlegung verächtlich macht 
oder dadurch herabwürdigt, daß er den Reicl1spräs identen oder ein Mitglied der 
Reichs- oder einer Landesregierung beschimpft oder verleumdet«. " Diese Stral-

KOntmlllt;lt Iill K:lInpf um deI" Mt'n.schen Rechte J-IclOoch H,UU10VCT zum 70. Geburtstag, in: Kriti sche 
Justiz (.8) 1995 . 5. \08-51) . 

20 Vgt RJ.lph Angerm:md. Deutsche Ric1llcrscluh 1919- 1945. KWicnerrahrung,lIIuslon, politi sche Recht­
sprechung. Frank furt a M. 1990. 

2J Z~ ... cites GC:"'C tZ ;'-Unl Schulz.e der Republik \'~)m 25 . Marl. ' .9 }O, in: Ernst Rudolf Huber, Dokumente zur 
dCuI5chcn Ve rfassungsGe$chi cht~. Bd.), Dokumente der N nvembcrre:volutioll und der WeImarer Rcpu-

225 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-2-219 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 09.03.2026, 19:44:09. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-2-219


226 bestimmung ist oft der Anlaß zur Einleitung von Strafverlahren gewesen, zur An­
wendung gelangt ist sie kaum. An e in~m Urteil des Landgerichts Mönchcngladbach 
sollen nicht nur die Versäumni,sc der politischen Straf justiz aufgewiesen werden; 
dieses Urteil gibt auch einen Fingerzeig auf die Funktion, die die Justiz in einer 
aufgewühlten politischen Landschaft als Verstärker republikfeindlicher Strömungen 
ausübte.-' 

lmjuli 1931 stand Joseph Goebbels, Propagandaleiter der NSDAP und Mitglied des 
Reichstags, in Mö nchengladbach vor Gericht, nachdem auf Antrag der Staatsanwalt­
schaft seine Immunität aufgehoben war. Ende Oktober '930 hatte Goebbels vor über 
3000 Leuten auf einer Parteiversammlung in Mönchengladbach gesprochen. Ein 
Vertreter der örtlichen Polizeibehörde stenographierte di ese Rede mit, die für die 
Staatsanwaltschaft Anlaß war, einen Stralbe.fehl zu erwirken. Goebbels wurde des 
Vergehens der öffentlichen Verächtlichmachung der republikanischen Staatsform 

beschuldigt. Die Goebbels-Rede vom z 5. Oktober '930 in Mönchengladbach ist 
ein Dokument für einen mit der Waffe des Wortes gefüluten Anschlag au! die 

Republik. 
Zunächst hob Goebbels den Anklang hervor, den seine Partei in den Septemberwah­
len des Jahres '930 gefunden hatte. Die Nationalsozialisten hatten die Zahl ihrer 
Reichstagssitze von 12 auf 107 erhöhen können. »Was ich Ihnen heute als Partei 

präsentiere, wird morgen die Nation darstellen , das werden morgen die Herren von 
Deutschland sein. Die Wahrheit ist bei uns. Man hat vor 6 Jahren gelacht, aber das 
Lachen ist den Gegnern vergangen «. Dann begannen jene Beschimpfungen des 
Weimarer ,Systems<, die die Staatsanwaltschaft zu gerichtlicher Verlolgung nötigten. 
"UIller den Herren, die heu te au f die Autorität des Staate, schwören, die heute im 

Ministersessel sitzen, darunter sind welche, die früher dieJacubinermütze 111Jgen, die 
auf den Barrikaden gestanden haben und welche gerufen haben: ,Schmtert dte Guil­
lotine<. Das sind unsere großen Lehrmetster und wtr stnd nur thre gelehrigen Schüler. 
Wir wollen nur mit anständigen Mitteln einen Staat vernichten, dem man dtcses 
Prädikat nicht mehr geben kann«. "Wenn eine Quelle tn stch vergiftet tst, wird sie 
immerwteder giftige Blasen hcrausspülen «. Wenn etn System tn sich korrupt sei, dann 

sei es natürlich, daß es immer wieder Leute WtC den Reichskanzler Bauer hervor­

brtnge. Gustav Bauer hatte als Sozialdemokrat trn Junt '9'9 die Reichsregierung 
geführt, die den Versatiler Vertrag unterzeichnete. Goebbels nahm tn seiner Rede ketn 

Blatt vor den Mund: "Wtr wollen die Macht, um ein System zum Sturz zu brtngen, um 
mtt der Beseirtgung von feindlichen Miinnern auch fetndllche Ideen zu beseittgen, um 
dem deutschen Volke ein anderes polittsches Gesicht zu geben«. »Die GC.,chtchte 

wtrd nt cht mit Druckerschwärze, sondern mit Blut geschrieben'« - mit diesen Worten 
schloß er setne Ansprache. 
Die gerichrLtche ,Würdigung< dieser Republik- und Ministerbeschimpfung gint; durch 

zwei Instanzen. Im ersten Verfahren, das ein Amts- und Landgerichtsrat unter Be­
teihgung von zwet Schöffen leitete, wurde Goebbels besonders viel zugule gehalten. 
Das Mönchengladbacher Schöffengertcht zog bei sei ner »Beurteilung der Rede« den 

Umstand in Betracht, "Lial\ es steh um eine Versammlung nach etnem, wie die Wahl­

betelligung tm Herbst 19 JO zeigte, erbittert geführten Wahlkampf gehandelt hat, in 
dem dte Partet des Angeklagten größere Erfolge erztelt hatte. Der Zweck des weiteren 
Werbens für die etJ;ene Parte; lag daher dem Angeklagten nahe «. Auch folgte das 

bhk 1918-1 93 3. SnHIg.;lrt 1966, S. ;:,0 ;:, H. (§ 5): ebd.: Gesetz zum SChUf:(.C dl..'r Republik vom 21 . Juli 19':'':', 
5. 19" H. (§ 8). 

21 Das Folgende n."eh: I-b uptJuaunrchi\' Dusscldorf. Litndgenc ht und SU.1 Is.lnw aILSCh:lfl Mom:he!1slild­
b:lch, Rcp. 101: )'0; \'gl. Dlrk BInSUfS. Gest.: hi t: htc der' POll liScht:n K rJl11In:1.lu ;l.( in D CUI Schli:1 nd (1800- 1980). 

Eine Studie zu JU Sti Z \md St.\,H:w(.'!'brcchc:n , h ankfufI J. M. '9 ; _ S. I Ch rr. 
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Gericht willig den von Goebbels im Verfahren selbst vorgebrachten ,Einlassungen, . 

Er habe nicht die Staatsform gemeint, so Goebbels, sondern »nu r die Männer, die unter 
dem Begriff Marxisten zusammengefaßt werden und die versagt haben«. Alles Zu­

sammennehmend kam das Gericht für Goebbels zu einem Freispruch erster Klasse, 
der sich wie ein Urteilsspruch über die Weimarer Republik liest. "Es konnte dem 
Angeklagten nicht bewiesen werden, daß er hat sagen wollen, di.e Republik, d. h. die 

verfassungsmägig festgestellte Staatsform als solche müsse beseitigl werden. Es 

konnte dem Angeklagten nicht widerlegt werden, daß er nur die Art und Weise 
gemeint hat, wie regien worden ist, aber nicht die Staatsform als solche, bzw. es 

konnte ihm nicht bewiesen werden dag er gesagt hat, ein korruptes System sei typisch 
für eine Republik. Das Wort ,S taat< bedeutet nicht ohne weiteres die republikanische 

Verfassungsform, sondern auch eine Monarchie oder ein anderes staatsrechtlich 

mögliches Verfassungsgebilde stellt einen ,staat, dar. Was das von dem Angeklagten 
gebrachte Beispiel von der vergifteten Quelle und dem in sich korrupten Sys tem 
angeht, so braucht mit ,System, n.icht oh.ne weitere, immer die Staatsform gemeint zu 

sein. Unter Berücksichtigung des bzgl. der Beweiswürdigung Gesagten, erschien der 
Beweis nicht erbracht, daß Angeklagter das Beispiel als typischen Migstand einer 

republikanischen Staatsform angeführt hat. Angeklagter behauptet von sich selbst, 
Republikaner zu sein. Er würde sich nun selbst einen Schlag ins Gesicht versetz.en, 

wenn er mit seinen \'(Ionen etwas anderes härte sagen wollen, als er behauptet, oder 
aber er müßte sich den Vemvurf der Unaufrichtigkeit und der Demagogie gefallen 
lassen. Es besteht aber kein Anlaß, das eine oder andere anzunehmen «. 

Obwohl der Oberstaatsanwalt gegen das Urteil Bemfung einlegte, blieb es auch in der 
zwe;ten Instanz beim Freispruch für Goebbels. Die Große Strafkammer des Land­
gerichts in Gladbach/Rhe)'dt verwarf am 19. August 1931 unter dem Vorsitz eines 
Landgerichtsdirekrors und in der Besetzung von zwei beisitzenden Richtern und 

zwei Schöffen die Berufung »auf Kosten der Staatskasse«. In diesem ZWEite n Durch­
gang berief sich Goebbc1s auf den von Hitler vor dem Reichsgericht in Leipzig 
geschworenen 'Legalitätseid<. Im sog. »Ulmer Reichswehrprozeß« waren drei Offi­
ziere wegen Vorbereitung eines hochverräterischen , die NSDAP an die Macht kata­
pultierenden Unternehmens angeklagt. Das Reichsgericht hatte Hitl er Ende Septem­

ber 1930 Gelegenheit gegeben, unter Eid die ,Legalität, zur Methode seines politi­
schen Kampfes zu deklarieren. Das Mönchengladbacher Gerichl nahm auch 
G cbbcls die angemaßte Gcsetzeskonfnrmität ab.ln den Augen der Berutungsrichter 
war »nicht jeder Angriff gegen das ,S)'stem< oder gegen Regierungsmitglieder ... 
bereits auch ein Verstog gegen § 5 des Republikschutzgesetzes«. »Angriffe, die sich 

unrer Außerachtlassung der geltenden Verfassung nur gegen die Person und die Art 
der derz.eitigen Staats lenker richten und diese auf dem Boden der geltenden Verfas­
su ng nur durch andere, vielleicht auch ganz andersgeartete Personen ersetzen wollen, 
widerstreiten nicht dem republikanischen Gedanken und der durch das Rcpublik­
schutzgesct7. geschützten verfassungsmäßig festgestellten republikanischen Verfas­
sung.<. 

Urteile dieses Zuschnim verweisen auf die Handhabungdes Republikschutzgesetzes 
durch die Justiz;') sie haben in der Weimarer Z eit die politischen Überzeugungen 
breiter Wählerschichten beeinflußt. Die durch sie Begünstigten bedienten sich ihrer 
in den tagespolitischen Auseinandersetzun~en. Die politiscllc Strafjusriz hat daran 
mitgewirkt, ein Meinungsklima zu erzeugen, in dem der F,·eund'rechrs, und der Feind 
,links' stand. Richter ·pniehc zementierten die Unterscheid llng von l'reund und Feind 

23 Chnstoph G UI)', Der SChUt l de~ SU . .1 lCS: ~cgcn eine St.lar.l'fonn. Die Lalldesvcrr:\l srcC'hlsprcc:hung in der 
Weim:\rcr Rcpubh~. In: Gohdunmer's ArchiV {ur Str.lfl'eC"ht, 1992, S. 19~-11 J. 
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228 und beschleunigten so den Niedergang der Republik. Die Sammlungspolitik der 
Nationalsozialisten hatte nicht zuletzt deshalb Erfolg, weil die politische Straf justiz 
deren Kampf gegen die republikanische Staatsform stützte. Durch die Arbeit der 
Gerichte festigte sich das antirepublikan.ische Lager und konnte so die Anhänger­
schah der Republik überflügeln. Kurz: Die politische Straf justiz zog in Weimar die 
Feinde der Republik mit groß, indem sie sie als Freunde behandelte. 

Ill. Tendenzen und Traditionen politischer Strafjustiz nach [945 

Welches Licht, so soll abschließend gefragt werden, fällt von sehr unterschiedlichen 

historischen Erfahrungsräumen auf die politische Straf justiz in der ßundesrepublik? 
Nach 1945 verstellten die Schrecknisse der NS-Zeit den Blick auf den Anteil, den die 
vornationalsozialistische Justiz an der Ermöglichung eines Te rrorsystems in Deutsch­
land hatte. Die politische Straf justiz, das hat I-Ians-Eckhard Niennann am Beispiel 
des Oberlandesgerichtsbezirks Hamm gezeigt, war in den dreißiger Jahren stärkstes 
Glied in einer »antihumanitären Impulskette«." Nach dem Zweiten Weltkri eg suchte 
man aus der versehrten Humanität strafrechtliche Konsequenzen zu ziehen. Mit 

robusten Argu menten hat Friedrich-Christian Schroeder zei ttypischen Einstellungen 
Grundsätzliches abgewinnen wollen und das Staatsschutzrecht gleichsam hyposta­
siert. Einwände gegen sein »Wesen« prallten, so Schroeder, an dem »eklatanten 
Widerspruch« ab, »daß zwar die Bekämpfung von Verbrechen gegen den einzelnen 
dem Rechtswert dienen soll, nicht aber die Verhinderung einer >Gewalt- und Will­
kürherrschaft, ... als Quellgrund, als Kraftzentrum unzäh liger Verbrechen gegen den 
einzelnen.«'5 Stand in den fünfziger Jahren der Bundesrepublik eine Gewalt- und 
Willkürherrschaft ins Haus, vergleichbar der, die zusammengebrochen war und sich 
unvorstellbarer Verbrechen schuldig gemacht hatte? Die politische Straf justiz richtete 
sich in den frühen Jahren der ßundesrepublik gegen einen politischen Gegner und 
ideologischen Antipoden im Inneren, dem zwar von außen massive Hilfe zuteil 
wurde, dem aber nicht unterstellt werden konnte, Verbrechen gegen die Mensch­

lichkeit begehen zu wollen. Die welrpolitische Lage gab der Justiz die Koordinaten, 
die Innenpolitik den Handlungsrahmen vor, ihr Handeln selbst freilich war bestimmt 
durch eigene, tief eingewurzelte Traditionen. 
Vor dem Hintergrund der Anfang der fünfziger Jahre sich zuspitzenden weltpoliti­
schen Lage gewann das Argument einer Gefährdung der noch kaum gefestigten 
demokratischen Institutionen der Bundesrepublik an Gewicht. Der Koreakrieg, 
ausgelöst durch einen Übergriff des kommunistischen Nordkorea auf die Republik 
Südkorea, führte bei den politisch Verantwortlichen zu der Befürchtung, auch die 

deutschen Kommunisten könnten sich als der verlängerte Arm eines übermächtig 

erscheinenden und aggn·ssiv agierenden außenpolitischen Gegners, der Sowjetunion, 
betätigen. Die Abwehr kommunistischer Machtanspriiche mit Hilfe von Strafgesetz­
gebung und Strafrechtsprechung war legitim; doch die politische Straf justiz war in 
den Anfangsjahren der Bundesrepublik weit mehr als nur der juristische, dem Rechts­

staat verpflichtete Sachwalter einer antikommunistischen Politik. Die Justiz trug 
Mitverantwortung für ein innenpolitisches Klima, in dem sich der Antikommunis­
mus zur Weltanschauung und zu einem sozialen Disziplinierungsmittel von beträcht-

14 H;1n$-Ec kh:ard Nltl'marm. Die Durc hset".lIn~ pol! (1.scher und po bl,sittler ,r~fl U S IIi'. Hll Dritten Reich. 
lhn:: Emwickl ungJufgezelgl am Beispiel des OLG ~Bezirks Hilm m, DU5sc ldorf 1995, 5. 9. 

2j Friedn ch·Chn st.Jafl S("h n}~dl!'r, Der SChU! 7. von Staat und Verh ... U\ll lg Im Stra fred 'H. E ine systcm<lt,sche 
DarS'leflung,. (!nIwlckeh aus Rcchtsgcsrhldue und Rcchu\'ergl~iehung. Munthc l\ 1970, S. 48 1 f. 
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licher gesellschaftlicher Bedeutung versdbständigen konnte.'" Sie haHe Anteil an der 
Begradigung der Frontlinien des Kalten Krieges und wirkte auf die Standardisierung 
politischer Überzeugungen in der N achkriegsgesellschaft hin. 
Die Justiz spielte in dem "Stück deutscher Geschichte«, das Diether Posser als 
»A nwalt im kalten Krieg« in den politischen Prozessen der Jahre 1951-1968 verfo lgen 
konnte, eine Rolle, m.it der sie vertraut war und in d.ie sie seit Beginn des '9. Jahr­
hunderrs hineingewachsen war." Ausgefüllt wurde diese RoJle durch ei ne Juristen­
generation, der die "Rückkehr in d.ie Bürgerlichkeit« leicht gemacht wurde." Über 
diskreditierte Bürgerlichkeit und über weit mehr wurde diskret hinweggegangen; die 
Politik des Straferlasses für NS-Täter, die Norben Frei minuziös an den Gesetz­

gebungsakten von 1949 und 1954 herausgearbeitet ]ut, fand in der Politik der Straf­
verfolgung von Kommunisten ihre Ergänzun~. " · Begünstigter einer der Verdrängung 

der eigenen Vergangenheit Vorschub leistender" Vergangenhcilspolirik« war nicht 
zuletzt der Rechtsstab. Schon früh öffnete sich . die Schleuse für einen immer 
mächtiger werdenden Rückfluß ehemaliger Richter und Staatsanwälte in die Ju­
stiz« ) ' Fragen des Berufsweges im )Dritten Reich< wurden hintanges tellt. In den 
im Zeichen des Wiederauibaus stehenden 'restaurativen Zeiten< konnte die Justiz 
umstandslos ins Gehäuse ihrer politischen Traditionen zurückkehren. Mit Recht hat 
man davon gesprochen, daß für die Nachkriegsjustiz der »Konservativismus Wei­
marer Prägung« kennzeichnender gewesen sei als ein von der Weltanschauung des 
Nationalsozialismus inspirierter Antikommunismus. »Auf dieser Ebene kunnten die 
Richter alsu eine ihnen genehme Traditionslinie unangefochten fo rtführen.« Sie 
konnten "im Sinne der allgemeinen restaurativen Tendenz dem neuen Staat mit alter 
konservativer Gesinnung dienen.(~ J' 

Auch in der Rechtswissenschaft vollz0g sich nach 1945 der »Aufbau « in den her­
gebrachten Bahnen.!' Abbau und Umbau gab es wenig; die »Interpretationsmacht der 
konservativen juristischen Funktionseliten « blieb unangetastet. JJ Nach dem Zweiten 
Weltkri eg bildeten Wissenschaft und Politik einen Resonanzboden für di e Hand­
lungsweise der politischen Straf justiz. In "politischen Strafsachen« begegneten einem 
so überzeugten »A nwalt des Rechtsstaats« wie Diether Posser »Richter, die in Über­
einstimmung mit prominenten Politikern der damaligen Zeit die Russen für die 
>Hunnen des 20. Jahrhunderts< hielten und die sowjetischen Staatsmänner als ,Ban­
diten < ansahen, einen Angeklagten von vornhere in verdächtig fanden, der einer 
Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft angehörte. So entstand die Gefahr) 
daß nicht die Handlungen der Angeklagten Gegenstand eines juristischen Urteils, 
sondern die Angeklagten Opfer eines politisch-weltanschaulichen Vorurteilswurden. 
Dies beinhaltet nicht den Vorwurf, daß die Richter bewußt entgegen der Rechtslage 

26 Christoph Klrßmann, DII.! doppelte Staatsgrundu ng. Deutsche Geschlchte 1904S-1955, Gotungen 1982, 
s. '16f. 

';!.7 Dietber Porser, Anwalt Lm kalten Krieg. Ein Sruck deut~ t h er GCSdllChtc Ln poli tischen Prozessen 19 51-
196 . Munchen 1991; vgl. JoaChlnl P~r(:ls, DINhtr PO:;Scr - Anw.\1t des Rechtsstaats In rf.$t:lu Tnt l\,cn 

Z,:ircn. 10' Kritische Jusri7. (18) 1995, S. 233-238. 
28 Vgl. Ulrich J-Irrberl. RlLckkehr 10 die Burgerhchkcit} N · ElucII in der Bundc:-;republik. m: Bemd 

Wt.'lSbt'od (Hg. ), Recht$rnd ikali smus in der- politischen Kultur der Nachkriegszeit, Die \'crzogenc Nor­
m:\ li~ierung III lu:dcfSachn n. H.HHlovcr ' 99S, S. '57-1 73. lrich Herbt" J'I, Best. Biographische $LUdien 
ubcr Rad i bl i~ll1 us . Wclunschau 1.m~ und Venlunft, 1~3-19S9. Bonn 199(,. 

19 NQrben FreI , Vergaogenheilspollt ik. D"il: Anf ... ngc der Bundcsrcpubhk und die NS-Yerg.:\ngcnhci t. Mnn­
c:hen 1996; de,'1., Amnc$[icPQ!llIk In den Bonner Anfangsl3hrcn. Dlc We.Sfdcurschen und die NS-Yergan­
genhelt, 1Il! Kritische Justiz. (19) 1996, S. 4,[L,--494. 

30 Bcrnhard DlcllclklJmp U. Susanncjlf7/g. Die lu st i,.. In den WeS120nen und der kuhen BundesrepubJik, in: 
AllS Polilik und Zeitgesch.lchte (l9) 1989, S. [9-19, 11Icr S.H. 

)1 Ebd.,S.,). 
F Joach im RHckel'(, Abbau und Aufbau der Ret:ht~'lssen schaft nach 1945> in: NJW 1995. Hcfl [9. S. t lP-

1159· 
3) Jo~cblm {l'Tds, DIe ReSllUration der Rechtslehre nach 1945.1]1: Krilische Just iz. (17) 1984. S. }S9-J79. 
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23 0 zum Nachteil der Angeklagten urteilen wollten; es soll damit nur au f die gerade in 
politi schen Prozessen so folgenschwere Bindung auch der Richter an bestimmte 
außerrechtliche Wcrrvo rstellungen hingewiesen werden. «" 
Die von Posser angesprochene politische Wertbindung der Richterschaft hat mit dazu 
beigetragen, daß die Praxis der politischen Straljustiz in den fünfzige r Jahren sich an 
dcn Gefechtsstellungen des Kalten Kriegcs ausrichtete. Die Justi z vers tärkte di e 
Epochentendenz der Nachkriegszeit. Ihre konservative Tradition sch loß ein stärker 
rechtsstaatlichen Traditionen verpflichtetes Abweichen von politischen Richtungs­
vorgaben aus. Lenkt man den Blick auf den "Sonderweg« der deutschen Geschichte, 
auf den " Leidensweg des deutschen Demokratiegedankens« (Karl Dietrich Bracher) , 
ergibt sich, daß in der politi schen Straf justiz der Bonner Repu blik kein neu es, sondern 
ein altes . Stück« deut"her Justizgeschichte begegnet." 

Maria Meyer-Höger 

Der Jugendarrest 

Entstehung und Weiterentwicklung einer Sanktion 

Der Jugendarrest, 1940 erstmalig durch Verordnung in das Jugendstrafrecht 
eingeführt, gehört zu den umstrittensten Themen der Jugendstrafrechtspfle-
ge. Legitimation und kriminalpolitische Funktionalität dieser Sanktion des 
Jugendstrafrechts werden seit jeher kontrovers beurteil!. Eine fundierte 
historische und systematische Aufarbeitung der Entstehungsgeschichte und 
der weiteren Entwicklung dieser SankLionsfonn fehlte aber bisher. Das 
Fazit dieser ersten umfassenden Untersuchung, die vielfach bisher unveröf-
fentlichtes Archivmaterial heranzieht, lautet: 
Der Jugendarrest ist eine nationalsozialisti sche Neuschöpfung, keinesfalls 
nur ein Resultat bereits zuvor eingeleiteter Rechtsentwicklungen. In der 
weiteren Entwicklung nach 1945 bis heute lassen sich strukturell allerdings 
sehr deutliche Verbindungslinien aufzeigen. 
Wer sich als Jurist, Kriminologe, Zeitgeschichtler oder Sozialwissenschaft-
ler mit dem Thema Jugendarrest intensiver auseinandersetzen will, erhält in 
dieser Studie einen infonnativen und verständlichen Einblick in ein wichti-
ges Stück Rechts- und Zeitgeschichte. 

1998, XIV, 176 S., geb., 56,- DM, 409,- öS, 51,- sFr, ISBN 3-7890-5215-9 
(Juristiscbe Zeitgeschichte. Abteilung 3: Beiträge zur modemen deutschen Straf-
gesetzgebung, Bd. 3) 
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34 Pom~r, An wiI!t Im killt en Krie g, (Fn. ,q ), 5. 299-
35 Vgl. Deum: h<:r Sondc:n\'l.'g - Mythos oder Re:.l.lit;J.t? NIt,IIH:ht;1l 1981 (Kolloquien des In :. t l t~lt s Llr Zeit­

geschichte) . 
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